
Königreich Sachsen.

2.
#

3.) Aufforderung,
zu Abgabe rückständiger Magazinquittungen über, auf die Ausschreiben vom

106en Februar und 116en December 1310, ingleichen 12en— Januar, 10.e#n

Juli und 117en December 1818 erschüttete extraordingire

Getreidelieferungen,

vom öten Februar 1821.

U. die Rechnungen über die, unter dem 16ten Februar und 1 1cen December 1816,

ingleichen 12ten Januar, 10ten Juli und 1 1ten December 1813, zur Verpflegung der

Armee, ausgeschriebenen, extraordinairen Korn= und Haferlieferungen, zum endlichen Ab-

schlaße zu bringen, werden diejenigen Communen und Unterthanen, welche auf besagte

Ausschreiben Korn und Hafer geliefert, die dafur zugesicherte Vergutung aber noch nicht

erhoben haben, hierdurch aufgefordert, zu diesem Behuf die uber gedachte Lieferungen

empfangenen Magazinquittungen, bei Verlust der darauf zu gewartenden Lieferungsvergu—

tung, binnen dato und längstens

den 30sten Juni dieses Jahres,

bei den betreffenden Renbeamren einzureichen, indem mit Ablauf dieses Termins die

Gesehsammlung 1821I. „ ' c21
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Rechnungen geschlossen, und späcer angemeldere Vergütungsanfprüche weiter nicht beachter

werden sollen.

Zugleich werden die Rentbeamten andurch angewiesen, erwähnte Quittungen von den

Communen und Unterthanen anzunehmen, und, mittelst zweifacher, über jede tieferung

besonders zu fertigender Consignationen, bis spätestens

den 3üsten Juli dieses Jahres,

anher einzusenden.

Dresden, am Seen Februar 1821.

Königl. Sächs. Kriegs-Verwaltungs-Kammer.

von gesch au.

Gottfried Reumann, 8.
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